
Zeitschrift: Katholische Kirchenzeitung der Schweiz

Herausgeber: Verein katholischer Geistlicher

Band: 7 (1854)

Heft: 20

Heft

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Siebenter Jahrgang. .1» 20. 30. Mai 1854.

Mholische Alrchtlt)eit«ng

Abonncmcntsprcit:
Vierteljahr!, t Fr. 30 Cent.

Halbjährl. 3 Fr. 60 Cent.

der Schweiz.

Herausgegeben
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Franko in der Schweiz:
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Halbjährl. 4 Fr.

einem Vereine katholischer Geistlichen.

Erscheint jeden Sonnabend. Solothurn. Schererch'che Buchhandlung.

8!cut in qulbuslibct Leelcsiiv Zraàibns proviclcntcr sei> utcrquc cnraixluin est, ut in Domini ànmv nikil sit inoràinatum nilulqu«
pr-exosterum z multunl maß!» curanàuin est, ut in election« ejns, qui snxrn nmnes ßraäus eonstituitur, non erretur j nam totius s-unilim
Domini stàs et nrào nutedit, si, quoll requiritnr In corpore, non inveniàr in caxite. Donc. '4ri>l.

Die Bischofswahl.

Liberale und radikale Blätter, z. B. die „N. Z. Z.",
„der Schwcizerbote", „der Eidgenosse" w., haben bereits

wiederholt dieses Geschäft besprochen, zuweilen leidcnschaft-

lich genug und mit Herabwürdigung von Personen, die

ihnen, wie es scheint, inißbeliebig si d. Selbst die „N.Z.Z.",
die doch sonst nicht der äußersten Linken angehört, glaubt sich

Vor dem Gespenste des Ultrainvntanisinns, das, wie sie ineint,

ans finstern Gründen auftauchen will, wiederholt bekreuzen zu

müssen. Es hatte den Anschein, als wolle man die Sache

so verwirren oder den betreffenden Regierungen solches

Mißtrauen einflößen, daß eine Wahl verhindert oder von

vornherein unmöglich gemacht würde.

Wir haben bisher geschwiegen, um nicht Oel in's

Feuer zu gießen; und auch itzt, wo die Wahlverhandlungen

vor der Thüre stehen, gedenken wir nur einige kurze und

unmaßgebliche Bemerkungen machen zu sollen.

Es ist gewiß von der größten Wichtigkeit, daß die

Wahl bald möglichst vor sich gehe, und die Diözese nicht

längere Zeit ohne ein eigentliches Haupt bleibe. Das er-

kennen die Diözesanstände selbst; so haben sich wenigst die

Abgeordneten derselben bei dem Anlasse der Begräbnißfeier

des Hochw. Bischofes Salzmann geäußert; und daß es

namentlich der Negierung des Standes Solothurn damit

Ernst ist, geht daraus hervor, daß sie die Diözesanstände

zu einer Konferenz wegen Wicderbcsetzung des erledigten

bischöflichen Stuhles auf den 22. d. zusammenberufeu und

das Domkapitel eingeladen hat, sich aus den W. d. Behufs

der Wahlverhandlungen zu versammeln. Die Regierungen

fühlen es, wie wir, daß wir eines Bischofs bedürfe», der

unsern Kindern das hl. Sakrament der Firmung ertheile;
der unsere Kandidaten des Priesterthums weihe; der wache,

daß in den Dienern des Heiligthnms das Salz nicht schaal

werde, und daß von ihnen die heiligen Wahrheiten der Reli-

gion eifrig verkündet und die Gnadengeheimnisse würdig
gespendet werden. Der Bischof ist der Wächter der Reli-
gion und der Träger der Kirche in der Diözese und es

thut in unsern Tagen ganz besonders Noth, daß die Reli-

gion ihren segensreichen Einfluß auf wahre Gesittung der

Menschen unverkümmert und im reichlichsten Maaße aus-

übe; sonst werden ganze Volksklassen moralisch verkommen

und dem tiefsten sittlichen Elende anheimfallen. Es fehlt
uns hierüber nicht au erschütternden Thatsachen, welche auch

dem Blindesten die Augen öffnen müssen.

Wenn es sich aber um die Wahl eines Bischofes hau-

delt, so ist es vor Allem darum zu thun, daß die Regie-

rnngcn nicht nur unter sich selbst, sondern auch niit dein wäh-

lenden Domkapitel hinsichtlich des Wahlmodus sich verstände

gen. Es kömmt hier hauptsächlich darauf an, welches Recht

die Erster» für sich deßwegen in Anspruch nehmen, weil das

päbstliche Exhortations-Brcve will, daß nicht eine ihnen

»àuz Ai'ata persona gewählt werde, und wie sie dieses

Recht geltend zu machen gedenken. Wenn die eoneorà

utriusguv imperil, wenn die segensreiche Wirksamkeit des

bischöflichen Amtes selber^ das in seiner Sphäre so oft mit

der weltlichen Macht zusammentrifft, wenn die päbstliche

Vorschrift insbesondere fordert, daß das Hochw. Kapitel
keine den Regierungen feindselige Person, keinen politischen

Wühler oder Parteimann, wenn ein Solcher sich unter der

Geistlichkeit finden sollte; überhaupt Keinen wähle, von

dem nicht zu irwartcn ist, daß er die Rechte des Staates



wie die Rechte der Kirche ehren und in der gebührenden

Ehrfurcht gegen die weltliche Macht und in der Beobäch-

tung ihrer Gesetze den Geistlichen und dem Volke mit sei-

nein Beispiele vorangehen werde: so verlangt es die Bil-
ligkcit und verlangen es die kanonischen Vorschriften, daß

weltlicher Seits die Forderungen nicht so weit getrieben

werden, daß das Domkapitel nicht mehr frei wählen kann,

nnd daß am Ende nicht Dieses, sondern die weltlichen

Regierungen es sind, welche den Bischof wählen. Man

darf hier nicht vergessen, daß vas Konfirmationsrecht in
jedem Falle dem päbstlichen Stuhle zukömmt, und daß Die-
ser eine solche Wahl als unkanonisch verwerfen müßte. —
Wenn das Domkapitel einerseits die gerechten Erwartun-

gen der hohen Diözesanstände berücksichtigen soll; so muß

es auch anderseits die Freiheit einer kirchlichen Wahl
sich vorbehalten und wahren.

Es ist natürlich Sache der betreffenden Regierungen und

des Domkapitels, sich dahin zu verständigen, daß die Erstem

nicht zu befürchten haben, es möchte die persons minus grsts
gewählt werden, und daß dabei dem Letztern seine Wahlfrei-
heit bleibe. Uns kömmt es nicht zu, dafür Mittel und Wege

anzugeben; wir bemerken nur soviel. In Preußen entwirft
das Kapitel eine Liste von sechs Kandidaten: davon kann die

Regierung die ihr Mißbeliebigcn streichen, doch so, daß immer

noch so viel Namen bleiben, daß das Kapitel eine Wahl hat.
Aebnlich ist es an andern Orten in Deutschland. Ans
einem solchen Elektions-Modus ging im genannten Lande

z. B. der unvergeßliche Diepenbrvck als Bischof von

Breslau hervor, den der König seines besondern Wohl-
wollens und seiner Freundschaft würdigte, nnd unlängst,
nach Diepenbrocks Tode, der treffliche Förster. Es ver-
dient hier bemerkt zu werden, daß der König bei diesem

Wahlgeschäfte, wie er es auch bei andern Bischofswahlen

gethan, Keinen der Kandidaten gestrichen hat, indem er

von Keinem die kleinlichte Besorgniß hegte, daß er seine

Pflichten gegen den Staat hintansetzen werde.— Bei der

Wahl der Domherren des Kantons Bern und Aargan ist

stipulirt, daß vom Domkapitel eine Liste von sechs Kandi-
daten angefertiget wird; davon können die betreffenden

Regierungen drei streichen, ans den drei Nebligen bezeich-

net der Bischof den Domherrn; und es wird Niemand

läugncn, daß bei einem solchen Wahlmodus die genannten

Stände durch würdige Männer im Domkapitel repräsentirt

sind.

Auch bei der Wahl unseres verstorbenen Bischofes wurde

im gegenseitigen Einverständnisse des Kapitels und der Ab-

geordneten der Diözesanstände ein solcher Modus eingehalten

— und das Resultat war — die Ernennung des Hochwür-

digsten Herrn Salzmaun, dem die betreffenden Regiernn-

gen so viel Lob gespendet haben. Wir sind überzeugt, daß,

wenn auch dießmal ein ähnlicher Modus beliebt, die

Stände oder ihre Bevollmächtigten auf der Wahlliste ge-

wiß mehr als einen Namen finden werden, der das Ver-
trauen der Regierungen, die Achtung des Klerus und die

Liebe des katholischen Volkes verdient und sich zu erwerben

wisse» wird.
Die Regierungen fordern von der Geistlichkeit Vertrauen,

Diese soll nicht daran zweifeln, daß sie es gut mit der Kirche

meinen. Nun denn, Vertrauen um Vertrauen! Mögen
auch die Negierungen zu der Geistlichkeit, hier zu dem

Domkapitel, das Vertrauen hegen, daß Dasselbe es gut
mit dem Staate wie mit der Kirche meine, und diese seine

Gesinnung bei der Wahl des Bischofes bethätigen wird.
Aber man binde ihm die Hände nicht, daß es nicht wählen

kann! Nichts wäre für uns unerfreulicher und schädlicher,

als ein die Länge andauernder provisorischer Zustand! —
Oder will man, daß am Ende Rom „jure Revolutionist
den Bischof ernenne, oder einen Bisthnmsvcrwcser auf-

stelle? —

51«i»kv»'vi»ià» nn» ii»
Zt»«v«v8i Iâi8î»i»i»v»»«i vî t»v»»vv.
ìiii»«» R8S-M.

Nostris toinporibus Deolesism s (lbristo Domino knn-

llstsm soerrime oppugnsri nullus ost gui non vnlest.

Do potissiinum tenäunt oinnos sàverssriorum eonstus, ut,

clivina psstorum suctoritste vol ponitus rejects vol omui

vinoulorum geuero oireumligsts, supremo potoststis eivilis

imperio subjseosnt cultus ilivinus, bleelesisz regimen et

psstorslo Ministerium. ()usnts et gusm mults ex boe

possimo sz-stemste enssesntur perieuls et msls, ipssmel
rstio et experientis iueulenter ostemlunt. (luspropter,

guo kseilius et utilius stabiliri, llokeucli et sorvsri vslesnt

Deelesilu s tlbristo kumlstso genuins notio, nee non cki-

vins et sb vmni bumsno imperio inclepenclens suvtoritss,

srgumentorum series s «luobus snnis inompts eontinusbi-

tur. Drsosuppositis ergo iis gusz kuerunt exposits, tum

eires Deelesiee originom se institutionem clivinsm, tum

cires Romsnum Dontilleem supremum totius bleelesiie es-

put, sgetur boo snuo imprimis «le episeoporum et pres-
b)terorum juribus se ollieiis, ckeiu «le guibnsllsm slîis

gukestionibus guce, speetstis reruin se temporum scljunotis,

msximi villentur esse momenti. Koguontes igitur propo-
sitiones, in privstis stuàiis sb omnibus ssoerllotibus serio

exsminsnclîv, in eonsuotis eonkereutiis erunt exponemls;

et probsnà, its ut ex Inoicls exposition« et ex probstio-
num seleotu juxts nmntem Deelesiee elsre innotesest guiil
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in prsxi, in diversis liiorarelà Zrsdibus, a elero sit vol

agendum vei vitsndum, ut Leoiesin tsmgusm seios dene

ordinals in àies niseis se msxis omnibus vxdibestnr.
DI1DD. I. Lpiseopi, sud Romani Rontilieis primstu

eosdunsti, sunt ^postolorum sueeessores sd rexeudsm
Leelesism divinitus eonstituti et jure ciivino presb^teris
superiores.

RRDR. II. Duplex episeopis eompetit potestss, seiiieet

potestss ordinis et jurisdîetionis, prior ox ssers ordins-

tione, posterior ex eanonies Romani Rontillvis institutions

proiinons. (Zumnsm sunt opiseopornm jura et oklleia vi
duplieis liujns pvtoststis?

RRDR. III. Ltsi s Lliristo Domino institutus luerit
presd^tersiis ordo, presd^tori tsmvn, gustenus snimsrum

eursm setu xerunt, non sunt institutions divinw, sed ee-

elesisstiovo tantum, its ut subjseesiit suetoritsti episeo-

porum, a guibus in psrtem soiiieitudinis ot ministorii vo-
esntur.

RRDR. IV. Rresbxleris rite ordinstis et s le^îtimo

episeopo in psrtem soiiieitudinis et ministerii voestis,

prseter poteststoin ordinis, eompetit etism, intrs limites

sd episeopo et s sseris esnonidus pr.-vlixos, potestss ju-
risdietionis. (Zuensm sunt olkeis presb^terorum vi du-

piieis liujns potoststis?
RROR. V. Loelosis ri^orosum j»s dsdet sd segiii-

rends et possidonds dona temporsiis, e>u!v usidus oeeio-

sisstieis inserviunt, sou ex guibns oeeiesies dotsntur, mi-
nistri sustontsntur, psuperes snbievsntur, epiidus uno

verdo eeeiesissticsz soeiotstis noeessitstidus providetur.

RKDR. VI. Habilita» et jus Leviesikn sd seguirends

et possidends dona temporsiis non proveniunt s soeietste

sut jure eiviii, sed s jure nstursii et divino.

RRDR. VII. dus sdministrsndi dons temporsiis ex

jure es dons possidendi proliuit, et ipsi proprietstis no-

tivni est essentiale. linde, (Mim Leeiesikv jus sdmini-

strsudi dons oeeiesissties vei ne^stur vol impoditur, eo

ipso jus possidendi, «prod Iisdet Leeiesis, violator, siegue

idem jus, guosd dons eiviuiu, in summum poriculum

voestur.

RRDR. VIII. Vempls, ornaments, et guidguid divino

eultui eoledrsndo est neeesssrium, sunt res Deo sserw,

sdeoque oeeiesisstiew non vero eivilis xoteststis sdmini-

strstioni sulijieinutur.
SuprsdivtW propositiones doe modo dividontur:

Rro I. Loniervntis: Drop. I. ot V.

„ II. „ N. et VI.

„ III. „ HI- et VII.

„ IV. „ IV. et VIII.
Vota. Lires propositss gukestiones possunt eonsuli R.

Demons VdooloKis doZmaties, — Lursus VkvolaFinz eom-

plotus, — Denote dus esnonieum, — Institutiones dnris

esnoniei, suetore It. do lVl. spud d. Teco/fre, Dsrisiis, 2

vol. 1853. — Du Droit Leeiesisstigue dans ses Drineipes

xsndrsux, par Deon^e D/it/Ops, do Is kseultd d'lnsprued,
traduit par U. l'sddd Lrormet, 4 vol. Rsris 1850, el>e/.

d. Decotire.

Kirchliche Nachrichten.

Schweiz. Freiburg. Durch ein Pastoralschreiben

vom d. April führt der Hochw. Bischof von Lausanne-
Genf, Marillcy, die römische Liturgie iu seiner Diözese
wieder ein, und verordnet, daß vom Feste der hl. Apostel

Petrus und Paulus an iu Allem, was den öffentlichen

Kult betrifft, bei Ausspcuduug der Sakramente, den kirch-

lichen Zeremonien, nur das Römische Brevier, das Römische

Meßbuch und Rituale angewendet werden sollen.

Was die private Pcrsolviruug der kanonischen Tagzei-

ten anbetrifft, glaubt er sich nicht befugt, dieselbe nach

dem „Lausauuer Brevier" ferner zu gestatten, und spricht

sich dahin aus, daß alle Geistlichen seiner Diözese vcrbnu-

den seien, das Römische Brevier zu beten.

Die Gründe, die er für seine Verordnung einführt,
stud folgende:

1. Das öffentliche Gebet und die gesammte Liturgie ist

im innigen Zusammenhange mit der Glaubens- und Sit-
tenlehre; die Einheit der Liturgie stellt die Einheit des

Glaubens dar.

2. Es ist Sache der Kirche, wie die Glaubens- und

Sittenlehre zu bestimmen, so auch den religiösen Kult an-
zuordnen. Die Liturgie muß uns daher von jener Kirche
gegeben werden, welche die Mutter und Lehrerin aller an-
dern Kirchen ist.

3. Die Päbste haben sich von jeher mit allem Eifer
dahin verwendet, daß die Liturgie der Römischen Kirche

von allen Kirchen angenommen und unverändert beobachtet

werde.

d. Der Bischof beruft sich auf die Bulle „HZuod s

Nodis", mit welcher Pius V. das nach der Verordnung
des Konzils von Trient cmcudirte Römische Brevier her-

ausgab, und nach welcher Alle, die zum Breviergebcte ver-
pflichtet sind, obiges Brevier beten sollen, wenn nicht in
ihren Diözesen bereits zweihundert Jahre eigene Tagzeiten
im Gebrauche gewesen sind.

Nicht schmeichelhaft für Jene, welche das Lau sann er-
Brevier eingeführt haben*), lautet folgende Stelle in

Das „Lausanner-Brevier" wurde bekanntlich 1787 durck den Bi-
schof Emmanuel v. Lcnzburg eingeführt.
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dem Bischöflichen Pastoralschreiben: ^Huibus prwmissis et

lnevneussis stantibus, nemo non videt, quantum aueto-

ritate destitnta, quam Invendu proinde kuerit act llnem

ultimi sweuli kacta novi Lreviarii in nostrum dicoeesim

introduetio; quod seilieet Rreviarium non modo non bis

centenariam sect nee ullam possossionvm liabebat, qunm

nunquam in bac diceeesi kuerit reeitatum atque a Rari-
siensi Lreviario paulo diversum, eum antiquo Rausannensi

vix quidquam commune baberet. Illud pralleren antiquum
Rausannensv lZrvviarium universim fain clerelietum erat,

quo tompore novum indueebatur, tllerusque Rausannensis

non alia quam Rreviarii Romani kormula divinas laudes

persolvobat; undo buie adstrietus remanens a sure anti-

quuin vel aliud assumendi eossaverat. H!ne est quod

nonnisi invita Kaneta Ledo et per bluntiaturam ^postoli-
oam revlamante dictum Breviarium t^pis mandatum et

evul^atum luit; eui nee unquam postea ulla summorum

Rontidoum aecessit approbatio."
— St. Gallen. Die katholische Pfarrgcincinde

Thal hat den Herrn Priester Wick von Znzwyl (früher
Kaplan in Lichtensteig unc> seit ein paar Jahren Hanskaplan
und Lehrer in der Familie des belgischen Gesandten zu

Berlin), zu ihrem künftigen Pfarrer ernannt. Der Ge-

wählte gehört zn den wohlgebildeten Geistlichen, dessen

Abgang aus der Diözese St. Gallen wir einst bedauerten

und dessen Rückkehr wir daher begrüßen. (Whrfr.)
Die geistlichen Exerzitien, welchen ans Einladung

des Hochw. Bischofes die Geistlichen der Diözese so zahl-

reich beiwohnten, nennt die „Appenzeller-Zeitung" in ihrem

Jngrimme „Versammlungen nur dazu einberufen, gegen

das Volk zu intrigniren, Mordplane gegen freiheitsstrebende

Institute und Männer auszuhecken, das ergebene Volk zu

fanatisiren und zum 99sten Mal zur Schlachtbank zn füh-

reu, Ehrgeiz, Geld und den Einfluß der Hierarchie der

Kaste zu fördern." Der „Wahrheitsfreund" macht darüber

folgende Bemerkung: „Es gibt Menschen, welche das Gute

befeinden und verlästern, nicht weil sie in ihrem Irrthum
oder in ihrer Kurzsichtigkeit den wirklichen Werth desselben

nicht einsehen, sondern weil sie in ihrer moralischen Zer-
fallcnheit und Zerrissenheit in eine wabre dämonische Wuth
gerathen, so oft sie gute Werke himmlischer Versöhnung

schauen müssen. Der Teufel macht nicht aus Dummheit,

sondern ans Bosheit, nicht aus Verrücktheit, sondern aus

Verruchtheit Opposition gegen alles Gute. "

— U r i. Ueber den tragischen Tod des Hochw. Pfar-
rers von Seedorf, den wir in letzter Nummer kurz ange-

zeigt haben, tragen wir nach, daß Hr. Gering, um von

Seedorf nach Altdorf zu kommen, statt über die gewöhn-

liche Brücke, über einen schmalen Steg ging, auf demsel-

ben vom Schwindel ergriffen wurde und so in's Wasser stürzte.

— Baselland. Der Hochw. Kapitelsvikar des

Bisthums Basel hat dem nengcwählten Pfarrer nach Et-
tingen, Hrn. G. Sütterlin, Kaplan in Schönenbuch,

die Vollmacht für provisorische Administration Heine kano-

nische Institution stehe dem Bischöfe allein zu) durch den

bischöflichen Provikar und Offiziell Vögelin in Nheinfelden

ertheilen lassen.

Von Baselland kömmt als Abgeordneter zu der

Konferenz der Diözesanstände in Solothurn Hr. Stephan
G u tz w i l e r.

— Luzern. Der Negierungsrath hat als Abgeord-

nete des hiesigen Standes zu der auf den 22. d. nach

Solothurn ausgeschriebenen Konferenz der Diözesanstände,

betreffend die Bischofswahl, die HH. Schultheiß K opp
und Negierungsrath Du la bezeichnet.

— Aargau. Das Kloster Engelberg ist Collator

der Pfarre Abtwyl im obern Freienamt und hat auch

pflichtgemäß wieder einen Seelsorger nach Abtwyl entsendet.

Aber sieh', die aarg. Regierung läßt ihn einfach wegweisen,

weil der Pater die aarg. Staatsprüfungen nicht bestanden

habe. Nehmen wir einen Augenblick an, daß das aarg.

Prüfungsrecht über dem kanonischen und dem Collaturrecht

des Abts von Engelberg stehe, so muß man billig fragen, ob

Aargan zn diesem einseitigen Vorgehe» berechtiget sein

könne und ob es auch nur den Versuch gemacht, den en-

gelbergischcn Capitularen zu der Staats- und Concursprü-

fung anzuhalten? (Schw..Z.)
Der „Schweizerbote" berichtet: „Der am 12. in

Aarau versammelte katholische Kirchenrath hat sich unter

Andern: auch mit der bevorstehenden Bischofswahl beschäf-

tigt nnd wird, dem Vernehmen nach, dem Negierungsrathe

den Antrag hinterbringen, bei den übrigen Diözesanstände»

des Entschiedensten dahin zu dringen, daß an dem Be-

schlusse der im Jahre 1628 stattgehabten Konferenz festge-

halten werde, wonach nicht eine Kandidatenliste aufgestellt,

sondern lediglich eine den Ständen genehme Person (per-

sona xrata) als Bischof vorgeschlagen werden soll." — So

hätte also das Domkapitel nichts als ein Vorschlags-, die

Regierungen aber das Wahlrecht? — Der kath. Kirchenrath

hat hier, wenn die Sache sich so verhält, seine kirchliche

Gesinnung und seine Kenntniß des kanonischen Rechts treff-

lieh beurkundet.

— Genf. Die Leute, welche unlängst zu Genf die

katholische Kirche verlassen haben*) nennen die daselbst er-

scheinenden „ànnalos catboliques" „ui> nombre de pauvres

böres, de la mine la plus piteuse, convertis à la manière

usitée, venus on ne sait d'oll, inconnus dos Oatbvliques

de Eenève, sans nom, sans valeur." Es heißt ferner:

») S. Kirckz. Nr. 18. S. 110.
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^(lvgui est trös-palpable, c'est que les patllvliques (le

tlenöve ont pitià àe eos pauvres böres qui uv sortent

pas àe leurs ranAS, et que les protestants raisonnables

ont Iivnte àe pareilles conquêtes. parmi ees apostats,

on assure qu'il / a àes ràkuxiàs sranxais, àes rêkuxiàs

italiens, àeux ou trois paisans et quelques tilles àe Lavoie

plus ou inoins bien iamàes àans leurs villages.^

— Zug. Von hier kömmt zur Konferenz der Diözc-

sanstände Hr. Landammann Bossart.
— S oloth urn. Der Dreißigste fur den Hochwür-

digsten Bischof von Basel, mit Leichenpredigt »nd feierli-
chem Seelamte, findet Mittwoch, den 23. d., Morgen um

K Uhr statt. Wen es befremden mag, daß man diese

Feierlichkeit ans den Vorabend eines hohen Festtages, der

Auffahrt, und auf einen Tag geseht, wo die kirchlichen

Bittgänge stattfinden, an welchem folglich so viele Geistliche

gehindert sind, an derselben Theil zu nehmen; den bitten

wir zu bedenken, daß »m diese Zeit das Hochw. Domka-

pitel versammelt ist, welches, wie sich's gebührt, der Feier-

lichkeit beiwohnen will.
Kirchenstaat. N o m. Se. Heiligkeit vernahm mit Freu-

den von den Reformen, welchen man in Oesterreichs Klö-

stern entgegensieht. Mit einem Cardinale HF.) sich darüber

unterhaltend, soll der Pabst bemerkt haben: Wenn nur
die Herren Prälaten anch an die Reform ihrer cige-
neu Sitten denken möchten, z. B. sürderhin nicht mehr

eigens tafeln wurden, sondern mit ihren Brüdern im Klo-

ster. (Die Regel des heil. Chrodegang von der vita com-

munis der Domherren wäre auch noch ani Platze.) Ich
erinnere mich, fuhr der Pabst fort, irgendwo folgende Anek-

dote gehört zu haben: „In einem Institute aß das Gon-

vernement extra 6—7 Speisen. Die Zöglinge aber hatten

2-3 und nach solchem Schmause predigte man dann Letz-

tern oft — Fasten und Abtödtnng." — Nach einer Pause

fortfahrend bemerkte der Pabst: Noch mehr ist zu bcklagem

daß unter den Aposteln der Neuzeit, dem Klerus, so viel

Neid, Haß, Rangstreit, Zwist und so wenig Liebe herrscht,

so wenig Zusammenhalt und Harmonie! Und mit Weh-

ninth betete der Pabst die Worte: O Gott sende deinen

heiligen Geist herab, den Geist der rechten heiligen Liebe,

in die Herzen deiner Diener I und ging dann in sein Ka-

binct. Gott segne Pins IX. (Nach Notizen eines Rei-

senden.) (N. S.)
Sardinien. Wenn wir wohl unterrichtet sind, schreibt

die „Armonia", so sind die Güter des unlängst mit Se-

qucster belegten erzbischöflichen Priesterseminars zu der An-

leihe der Regierung verwandt worden. So nimmt man

zuerst fremdes Eigenthum unter dem Vorwandc, es besser

zu schützen; man gibt vor, es sei seither schlecht verwaltet

worden. Bald kommt man zur Einsicht, daß diese Gründe

nicht stichhaltig sind, daß die Verwaltung nichts zu wün-

scheu übrig läßt; die Güter bleiben aber dennoch unter

Sequester. Man hascht nach einem andern Vorwandc -

man will die Güter nur deßhalb sequestrirt haben, um sie

besser zu erhalten, nämlich, um sie rentbar anzulegen.

Die Zinsen komnun aber nicht dem rechtmäßigen Eigenthü-

mer, sondern demjenigen zu Gute, der fremdes Eigenthum

ans eine unrechtmäßige Weise an sich gebracht hat. Als

sicheres Unterpfand nimmt die Regierung dann noch das

Seminargebände weg und verwandelt es in eine Kaserne.

Malta. In einem englisch protestantischen Blatte „Alle
Uonàon Uxpress" liest man folgende Korrespondenz: „Mit
Verdruß muß ich Ihnen melden, daß seit meiner letzten

Reise nach Malta die Zahl der Protestanten daselbst um

Vieles abgenommen hat, währenddem die Jesuiten mit
eben so viel Eifer als Erfolg das Volk in ihren Meinnn-

gen zu unterrichten und darin aufzuziehen suchen. Unser

Bischof leistet nicht viel. Dagegen verwendet der katho-

lische Erzbischof alles Einkommen seines Privatvermögens,

gegen 7l)l)l) St. jährlich, eine für Malta ungeheure

Summe, zu Werken der Liebe. Er ist deßwegen anch vom

Volke angebetet.... Es ist hohe Zeit, daß unsere Kirche

sich aus ihrer Lethargie erhebe; man kann sie in mehr als

einer Beziehung mit der Kirche von Lavdicea*) ver-

gleichen.

Großh. Baden. In der Woche vom 24. bis zum 29.

April wurde in dem Schullehrer-Seminar zu Ettlingen die

Dienstprüfung der katholischen Lehrer vorgenommen. Die

Religionsprüfnng geschah durch den excommunizirten

Obcrkirchenrath Laubis und den dortigen Seminardirektor

Bodenmüller, der ein katholischer Priester ist. Laubis hat

durch diese seine Handlungsweise wiederholte Geringschätzung

gegen die kirchliche Autorität an den Tag gelegt, und den

katholischen Lehrern dadurch gewiß kein gutes Beispiel ge-

geben. Was mußten diese wohl bei der Prüfung ans dem

katholischen Diözesankatcchismns durch einen excommnnizir-

ten Oberkirchenrath sich für Gedanken machen? Einen

Lehrer, welcher noch mit warmem Glauben der katholischen

Kirche angehört, konnte es gewiß n»r schmerzen, ans diese

Weise mit seinem Gewissen in Conflikt gebracht zu werden,

und vor einem Alaune über seinen kirchlichen Glauben Re-

chenschaft ablegen zu müssen, der durch die göttliche Auto-

rilät der Kirche ans deren Gemeinschaft ausgeschieden ist;
die Schwankenden und Gleichgültigen aber müssen offenbar

in der verkehrten Richtung bestärkt werden. Was sodann

den Seminardirektvr Bodenmüller betrifft, so hat er

offenbar un ein gedenk seines Verhältnisses als katholi-
scher Priester zum Bischof, mit Nichtbeachtung der Vorschrift

*) S. 4i>»e. K. 3, V. 14 u. ff. A. d. R.



im Circulars des Hochwürdigsten Herrn Erzbischofs vom

15. März d. I. gehandelt und den schuldigen kanonischen

Gehorsam verletzt. In unserm Baden geschieht Unerhörtes,
wie Obiges zeigt. Diese öffentlichen Aergernisse, in denen

der Krankheitsstoff, an dem wir leiden, zur Eiterung kommt,

rechtfertigen immer mehr auch dem Oberflächlichsten die

Handlungsweise unseres Erzbischofs. Kräftigung der kirch-

liehen Autorität heißt die Arznei, der wir bedürfen.

Im Amte Krenheinstetten, Oberamts Mößkirch, ist der

Pfarrer schon längere Zeit snspendirt, weil er sich gewei-

gert, den crzbischöflichen Hirtenbrief zu verlesen. Nun er-

hält er von Karlsruhe ein Anerkennungsschreiben wegen

seines gesetzlichen Verhaltens, ist beauftragt, die Standes-

bûcher dennoch zu fuhren, und erhält dafür das ganze

Pfarreinkommen — wahrhaftig ein schönes Einkommen für
bloße Schreibcreigeschäfte!

Nassau. Die Lage der Dinge in der oberrheinischen

Kirchenprovinz wird eine immer bedenklichere. Während in

Baden die Wirren allgemach dahin gediehen sind, daß den

öffentlichen Blättern zufolge der Herr Erzbischof dem Ver-

folgnngssysteme des dortigen Ministeriums nächstens das

Interdict entgegenstellen wird, ist auch in Nassau die in
den letzten Monaten aufgetaucht gewesene Hoffnung einer

friedlichen Verständigung zwischen der Staats- und Kirchen-

gewalt einem vollständigen Scheitern nahe, indem der von

der Regierung gemachte Versuch, statt des Bischofs über

die Aufnahme in das Seminar und die Verwendung der

Seminardotativn zu verfügen, von der Kirchenbehörde als

ein Jnsistiren auf dem frühern Verfvlgnngssystem betrachtet

wird, und derselben Anlaß zu einer- sehr decidirtcn Erklä-

rung gegeben hat.

Afrika. Der Bischof von Pancas l. p. und apostolischer

Vikar des östlichen Distrikts der Cap-Cvlvnie, Dr. Devc-
reux, ist am k l. Februar zu Graham's-Town gestorben.

Er war aus der irischen Grafschaft Wexford gebürtig und

früher Rector des irischen Collegs zu Rom.

Nordamerika. Am 20. März hielt das ausführende

Comitä der amerikanischen Tractatengesellschaft unter dem

Vorsitz von W. Forrest seine monatliche Sitzung. Briefe
aus verschiedenen fremden Länder» wurden vorgelesen und

in Folge derselben Gelder für verschiedene Drucksachen bc-

willigt. Die Berichte aus Frankreich klagten darüber, daß

mehrere protestantische Kapellen geschlossen worden seien,

und zwar in Folge eines Gesetzes, welches ursprünglich

gegen politische Vereine erlassen worden wäre. Aber eine

kostbare Sammlung religiöser Broschüren könne mit Bc-

willignng der Regierung ohne Beschränkung verbreitet wer-

den, und die Agenten der Gesellschaft entwickelten eine

große Thätigkeit in der Verbreitung dieser Schriften. Von

einer Schrift seien schon 175,000 Exemplare verbreitet.

Der Gesellschaft der protestantischen Propaganda zu Paris
wurden zu den schon bewilligten 2500 Franken sofort noch

1500 hinzugefügt. Eine Zulage von 500 Franken wurde

den Gesellschaften der protestantischen Propaganda in Ton-

lvnse, Hamburg, Berlin und Nürnberg bewilligt. Ueber-

Haupt wnrde eine Summe von 100,000 Franken für fremde

und heidnische Gegenden bestimmt.

— Californien. Ans Sacramento wird unter

dem 30. Januar 1854 berichtet: Am letzten Sonntage

spendete Mvns. Alemany in unserer Stadt das Sakrament

der Firmung an 14 Personen, unter denen 5 Erwachsene

waren. Diesen Mvrgen reisete er nach Jackson und Dry-
town, wo er gleichfalls firmen wird. Der Erzbischof ist

recht gesund; er bedarf übrigens der Kraft, um die Er-
müdnngen bei der Visitation einer so ausgedehnten Diözese

zu ertragen. Von Zeit zu Zeit erhält er eine Verstärkung

der kleinen Zahl seiner Priester ; einer, der zuletzt gekommen,

ist U. Chernbini Biancheri, ein Italiener, welcher mehrere

Jahre Missionär in China war. Er will, wie schon

früher gemeldet worden, zu San Francesco eine Kirche

für die Chinesen bauen. In Californien sind 30,000 Chi-
nescn, unter ihnen befinden sich einige, aber nur wenige

Katholiken.

—>,M,—

Neueres.

Schweiz. Uri. (Eingesandt.) Von hier haben Sie
bereits den bedauerlichen Todfall des Hochw. Hrn. An-
ton Gering, Pfarrer in Seedorf, gemeldet. Leider

ist dieser Todfall nur allzusehr Wahrheit! Dieser so rü-

füge Herr, kaum in den fünfzig Jahren, fand in der Reust

den unerwarteten allziifrühen Tod. Donnerstag den 1 l. d.

Abends, als er auf einem Spaziergange über einen näher

gelegenen Fuststeg über die Reust gehen wollte, verfehlte er den

selben ans der Mitte, vermuthlich vom Schwindel ergriffen, und

stürtzte in's Wasser. Die Strömung des Wassers riß ihn

fort in den nahen Strudel, und — nach einer Viertel-
stunde wieder gefunden, war er schon eine Leiche!

Es fehlte nicht an schneller ärztlicher Hülfe, und um

nichts zu vcrnachläßigen, wurde» die Belebungsversuche

mehrere Stunden lang tief i» die Nacht hinein fortgesetzt,

bis der Leichnam unter denselben erstarrte.

Unter allgemeiner Trauer der Pfarrkinder und großer

Theilnahme ans den nahe gelegenen Gemeinden wurde er

Samstag Abends in Beisein von fünfzehn Priestern feier-

lich bestattet. Alles weinte, und wer hätte nicht mitwei-

neu sollen? Der Hirt war der Hccrde entrissen, der er

so viele Jahre vorgestanden — Montag darauf war die

eigentliche Begräbnistfeierlichkeit, bei welcher der Hochw.



139

Hr. Commissar eine eben so passende als ergreifende, oft

durch Schluchzen und lautes Weinen unterbrochene Leichen-

rede hielt. Der selig Dahingeschiedene war ein Priester,
der als Seelsorger seine Pflicht kannte, derselben nichts

vergab, dabei immer heitern und frohen Muthes war. Wie

in einem Garten jede Blume nach ihrer Art vollkommen,

doch durch einen besondern Schmuck vor andern sich aus-

zeichnet, so war es bei dem Hrn. Pfarrer Gering.
Der dringenden und wiederholten Mahnung des Apostels:

„Seid gastfrei gegen einander" (I. Petr. 4, 9.), „be-
fleußet euch der Gastfreundschaft" (Rom. 12, 13.), „die
Gastfreundschaft vergesset nicht" (Hebr. 13, 2.), kam er

getreulich nach und zeichnete sich darin auf liebevolle Weise

ans. Sein Haus stand Jedermann offen; wie seinen Pfarr-
kindern ein guter Rathgeber und Helfer in mancher Noth,
so war er seinen Mitbrüdern, Freunden und Bekann-

ten ein treuherziger Gastfrcund und stets heiterer Gesell-

schafter.

Nicht umsonst ermähnte daher der Hochw. Commissar

in der Leichenrede die so zahlreich anwesenden Priester,
den selig Verstorbenen, den sie im Leben so oft besucht

und bei dem sie stets freundliche Aufnahme gefunden, auch

ißt, da er im Fegfeuer vielleicht noch zu leiden habe, durch

Gebet fleißig besuchen zu wollen.

Wer immer dieses liest, Priester oder Laie, bete für
einen Mitbruder, für einen Bruder in Christo!

— S chwyz. Das geistliche Kapitel hat den 16. zum

Kapitelsdekan gewählt Se. Hochw. Herrn Pfarrer und bi-

schöfl. Kommissarius G. Suter von Schwyz; zum Kam-

merer Hrn. Pfarrer und Erziehungsrath Stocker in Art.

— Bern. Der Hochw. Hr. Joseph Marquis,
Vikar zu Saignelegier, hat dem St. Josephsspital

daselbst 15,00V Fr. vergabt.

B aier n. Anfangs Mai fand in der Kapelle des

Mutterhauses der barmherzigen Schwestern dahicr eine

Profeßablegung und Einkleidung statt. Es waren 33

Jungfrauen, welche hier zum Theil die Gelübde ablegten,

zum Theil das Ordcnskleid erhielten. Der Herr Erzbischof

selbst nahm die kirchliche Handlung vor, bei welcher er

nicht verfehlte, in eindringlicher Rede die Pflichten einer

Ordensschwester zu schildern. Interessant war der PassnS,

wo er die Fortdauer der Erlösung von zeitlichen Uebeln

durch den himmlischen Samaritan hervorhob und die Or-

densschwesiern als die geeigneten Organe für diesen Sa-

maritansdienft Jesu Christi bezeichnete. Die Rührung war
eine allgemeine.

— Dem „D. Volksbl." wird ans Altbaiern geschrieben :

Franz Edler von Brnchmanu, bisher Provinziell der

Deutscheu Provinz der Redcmptoristeu-Congregation, hat

Alters halber sein hohes Amt niedergelegt und an seiner

Stelle ist U. Vogl, bisher Superior des Ordenshauses in

Vilsbibnrg, früher Direktor des erzbischöflichcn Klerikalst'-

minars in Freising, Provinzial geworden. Der Abgetretene

hat durch sein bedeutendes Vermögen die Niederlassung des

Ordens au der berühmten Wallfahrt Altötting gegründet.

U. Mich. Haringer, auch literarisch bekannt, ist Superior
des Hauses in Vilsbibnrg geworden. Der Provinzial re-

sidirt jederzeit in Altötting. Die UU. Redemptoristen in

Altötting haben mit der Wallfahrt im Orte selbst und mit

Versehung der Missionen in der Diözese Passau, in der

Altötting gelegen ist, so vollauf zu thun, daß sie nur sel-

ten in andern Diözesen Missionen abhalten können, obgleich

sie oft seit Jahren schon dringend verlangt worden. Der

Erfolg der Missionen ist ein durchaus günstiger, in Städten

fast noch mehr als ans dem Lande. — Unser reiches und

deßhalb übermüthiges Landvolk verspürt zu wenig von dem

Elend und der Noth, die anderwärts herrscht.

Schwede n. Im Anfange des Monats Juli v. Is.
berief ein schwedischer Baner, Namens Dys Erid Ersson,

in der Meinung, selbst und mit seinen Gläubigen einen

heiligen Tag besser zu feiern, eine Versammlung in dem

Hanse des Georg Olvf Persson, welcher ebenfalls ein

Bauer ist. Er hielt eine Predigt und eine Art von Abend-

mahl, indem er Wein und Brod vertheilte. Als der Rich-

ter davon Kenntniß erhielt, vernrthcilt er den Ersson, weil

er die Rolle eines Predigers gespielt habe, und Alle, welche

gegenwärtig gewesen waren. Der königliche Gerichtshof
in Stockholm änderte durch Entscheidung vom 5. und 6.

Dezember das Urtheil um, weil die Augeklagten nicht ge-

gen das Gesetz gehandelt hätten. Weil aber Ersson bei

dieser Gelegenheit einige Stellen ans der Bibel und eine

Predigt von Luther vorgelesen, und Persson erlaubt hatte,

daß diese Versammlung in seinem Hause stattfand, wurde

Jeder vom kgl. Gerichtshofe in Stockholm zu 200 Thaler
Strafe verurtheilt.

Frankreich. Die Bischöfe Frankreichs ordnen all-

gemeine Gebete an, um für die französischen Waffen im

Osten siegreichen Erfolg zu erflehen. Wie sie den Krieg

gegen Rußland betrachten und was sie von demselben hoffen,

geht unter Anderm aus folgender Stelle aus dem Hirten-
briefe des Erzbischofes von A ix hervor: „Frankreich, meine

christlichen Brüder, schickt seine Heere nach dem Oriente

zur Vertheidigung des europäischen Gleichgewichtes und

um eine colossale Macht, deren Ehrgeiz keine Schranken

kennt, in ihre Steppen zurückzudrängen. Doch die Kirche

erwartet von diesem Kriegszuge noch weit günstigere Er-
folge. Unsere Soldaten können vielleicht die gesegneten

Werkzeuge sein, deren Gott sich zur Hemmung der Fort-
schritte des griechischen Schisma und zur Vernichtung der

von dem Czar-Pabste so schlau entworfenen Plane bedienet.
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Der Islam selbst wird sich dem Einflüsse der christlichen

Sittenverbessernng unterwerfen, nnd die mvrgenländischcn

Katholiken werden sehen, daß das schwere Joch, welches

seit mehrern Jahrhunderten sie gedrückt, zerbrochen wird.

Ohnehin haben wir bereits vernommen, daß die türkische

Regierung ihnen völlige Religionsfreiheit, Gleichheit vor
dem Gesetze nnd andere Rechte zugestehen wird, die bisheran

ausschließlich den Anhängern Mnhamcds zu Theil geworden.

Diese Wohlthaten, die sie vor Kurzem kaum in dem Dun-
kel einer ungewissen Zukunft hervorschimmern sehen konnten,

werden sie hauptsächlich der Vermittelung Frankreichs zu

verdanken haben, und werden wir noch einmal „die Thaten
Gottes durch die Franzosen" preisen können. Wer weiß,

ob nicht unter dem Schutz und Schirm unserer Fahnen

jene alten Vorurtheile gegen den wahren Glauben vor-

schwinden werden w."

—

Konversionen.

Anfangs dieses Monats hat zu Montpellier eine

junge Protestantin das katholische Glaubensbekenntniß in

die Hände des dortigen Generalvikars abgelegt.

Literatur.

Die hl. Ottilia, ein Gebet- und Erbauungsbuch, zur

frommen und heilsamen Verehrung dieser Heiligen,
von Al. Wald is, Pfarrer zu Bnttishvlz. Mit
bischöflich-baselscher Approbation. (Solothurn, Sche-

rer'sche Buchhandlung.)

Dieses Büchlein zerfällt in drei Theile. Der erste Theil
enthält eine anziehende Beschreibung des Lebens der hl. Ot-
tilia. Jedes Kapitel beginnt mit einem passenden Schrifttexte
und einigen Verslein, in welche der Inhalt des Kapitels
kurz zusammengefaßt ist.

Der zweite Theil handelt von der Werthschätzung nnd

Bewahrung des leiblichen und geistigen Augenlichtes. Die
Schilderung des einen wie des andern verdient alle Beherzt-

gung, sowie die Räthe, die zur Erhaltung desselben gegeben

werden. — Das Gelöbniß eines Pilgers in der St. Ottilien-
kapelle hat uns besonders angesprochen, weil es ein Erguß
eines dankbaren und erleuchteten Herzens ist.

Der dritte Theil enthält kurze und salbungsvolle Gebete,
als Morgen- und Abendgebete, Meß-, Beicht- und Koinmu-
nionandachten; Gebete zu Jesu, Andachtsübungen zur Vereh-

rung Mariens, der hl. Ottilia, und verschiedene geistliche

Poesien. Die Sprache ist verständlich und würdevoll, der

Inhalt gediegen, voll Andacht und Wärme.

Das Büchlein ist mit drei schönen Bildern geziert, welche
die hl. Ottilia, die Pfarrkirche zu Buttisholz und die Otti-
lienkapelle daselbst darstellen. Es empfiehlt sich durch gefälli-
gcs Format, schönen Druck und billigen Preis. m.

Im Verlage der B. Schmid'sche» Buchhandlung (F. C. Kremer)
in Augsburg ist erschienen und in der Scherer'schcn Buchhandlung
in Solothurn vorräthig:
Vies G. und Mayr L., dit hciligc volksmWon in Augsburg,

gehalten durch die Hochwürdigen Herren Patres aus der
Ges. Jesu: Roder, Roh, Pottgeißcr, Alet, Zeit.
Tagebuch, geführt und zur Erinnerung und Erbauung dem

kathol. Volke mitgetheilt. 8. Zweite Auflage, geh.
Mit einem Stahlstich. 384 S. Fr. 3. 25 Cts.

Hilbcr, Jos. Ant., Pfarrer, die vier letzten Dinge des Menschen.
Nachklänge zur Mission. Lehr- und trostreiche Betrachtungen
über Tod, Gericht, Hülle, Himmel. Nebst Morgen-,
Abend-, Meß-, Beicht-, Kommunion-, Vesperandacht und
andern Gebeten und Litaneien. 8. 254 S. Mit Stahlstich,
geh. Fr. 1. liv Cts.

In der Scherer'schcn Buchhandlung in Solothurn
ist zu haben:

Lupplementum Nissnlis romani ot kostornm lliwtwsi Kit-
8lieii8i l'r«pri»»>. bll. 2. 25 Cts.

Hungari, kath. Anekd o ten sch a tz zur Unterhaltung und

Belehrung für alle Stände. I. Band. Heilige Denksteine.
Fr. 4. 30 Cts.

Ursprung und Wesen des Bösen nach der Lehre des heil.
Augustin. Eine phylosophisch-theologische Abhandlung von
I. Rirschl, Dr. NI.oolojM. Fr. 1. 30 CtS.

Die Theologie der Vorzeit, vertheidigt von I. Kleutgen aus
der Gesellschaft Jesu. I. Band. Fr. 5. 35 Cts.

Das Vaterunser. Dargestellt in den Schicksalen Mcinrads
v. Bätelys. Erzählung für Jugend und Volk von Oth.
Lautenschlager. Fr. 1. 3V Cts.

Alb. Stolz, Spanisches für die gebildete Welt. 2. Aufl.
Fr. 3. 25 Cts.

Nikolas, A., Philosophische Studien über das
Christenthum. Complet Fr. 12.

Hausbuch für christliche Unterhaltung, herausgegeben von
Dr. Lang. I. Band complet Fr. 5. 40 Cts. II. Band
1. Heft 45 Cts.

Allioli's Bibel mit Holzschnitten, complet erschienen in 30
Lieferungen. Preis Fr. 27.

Kolping, Rheinische Volksblätter für Haus, Familie
und Handwerk. Wöchentlich 1 Bogen. Preis bis Neujahr
Fr. 5.

Uî" Bei der Expedition dieses Blattes ist gegen
frankirte Anfrage zu vernehmen, wo um sehr billige Preise
zu haben sind: Mehrere vierstimmige deutsche und lateinische
Messen nnd Vespern von den besten Meistern, wie Mvzart,
Haydn, Kunzen, Schulz, Jgnaz Lachner, Zöllner,
Schnabel, Emmeri g w., theils mit Begleitung der
Orgel, theils mit Begleitung vvn 2 Flöten, 3 Klarinetten
sin e), 2 Fagott, 2 Horn, 2 Trompeten nnd 1 Posanne,
eingerichtet vvn einein Pfarrer der Diözese Basel.

Die Kirchenzeitung kann auch in Monatsheften durch den Buchhandel bezogen werden und kostet jährlich 3 Fr., 4 st. oder B/z Rthlr.
Bestellungen nehmen alle Postämter und Buchhandlungen an, in Solothurn die Scherer'sche Buchhandlung; ebenso können durch
die Scherer'sche Buchhandlung alle in andern Zeitschriften angekündigten Werke zu den nämlichen Preisen bezogen werden.
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